
REGELUNG

Verlassen des Schulgeländes durch Schüler der Jahrgangsstufen 11 einschließlich 13

1. In unterrichtsfreien Stunden
Alle Schüler der Jahrgangsstufe 11 – 13 dürfen das Schulgelände verlassen

2. In den Pausen
Nur die Schüler u. Schülerinnen der Stufen 12 und 13, die bereits 18 Jahre sind, 

dürfen das Schulgelände zum Rauchen verlassen.

Hinweis:
Mit Wirkung vom 1. 9. 2007 wurde das Abgabe- und Rauchverbot des § 10 Abs. 1 durch 

das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens auf alle Minderjährigen 

ausgeweitet (BGBl. 2007 Teil I Nr. 35, S.1595 ff.;) bisher: Beschränkung für unter 16-

Jährige  jetzt: unter 18- Jährige!

Das Rauchverbot für Minderjährige richtet sich in erster Linie an Veranstalter und 

Gewerbetreibende, in deren Verantwortungsbereich sich junge Menschen aufhalten. An 

andere erwachsene Personen richtet es sich nur, wenn diese veranlassen oder fördern, 

dass junge Menschen unter 18 Jahren in der Öffentlichkeit rauchen (§ 28 Abs. 1 und 4). 

Ein Veranlassen oder Fördern ist auch die Duldung durch aufsichtspflichtige 

Personen (z. B. Eltern, Lehrer oder Erzieher).
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